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Präambel 

Die Registerführende Stelle bietet dem Nutzer die Nutzung der von der Registerführenden Stelle geführten dezentralen 
Register an. 

1. Definitionen 

Für Zwecke dieser Nutzungsbedingungen gelten neben den im Text definierten Begriffen die folgenden Begriffsbestim-
mungen:  

■ „Aufzeichnungssystem“ bezeichnet einen dezentralen Zusammenschluss, in dem die Kontrollrechte zwischen den das 
jeweilige System betreibenden Einheiten nach einem im Vorhinein festgelegten Muster verteilt sind und das dem Register 
zugrunde liegt.  

■ „Bankarbeitstag“ bezeichnet jeden Tag, an dem Banken in Frankfurt am Main für den allgemeinen Geschäftsverkehr 
geöffnet sind (mit Ausnahme des Samstags und des Sonntags). 

■ „Benutzeroberfläche (GUI)“ bezeichnet die Web-Oberfläche, über die ein Nutzer des Registers die von der Register-
dApp bereitgestellten Funktionen verwenden können. 

■ „BGB“ bezeichnet das Bürgerliche Gesetzbuch in seiner jeweils gültigen Fassung. 

■ „DLT-Netzwerk“ bezeichnet das dezentrale Blockchain-Netzwerk, auf dem die Registerführende Stelle das Aufzeich-
nungssystem im Sinne des § 4 Abs. 11 eWpG führt. 

■ „DLT-Netzwerkbedingungen“ bezeichnet die als Annex 2 diesen Nutzungsbedingungen der DekaBank Deutsche 
Girozentrale für die Nutzung von dezentralen Registern angehängten Netzwerkbedingungen, auf deren Grundlage die 
DekaBank Deutsche Girozentrale in ihrer Funktion als Tenant Node-Hoster dem Nutzer, sofern vereinbart, einen Zugang 
zum DLT-Netzwerk zur Verfügung stellt.  

■ „eWpG“ bezeichnet das Gesetz über elektronische Wertpapiere in seiner jeweils gültigen Fassung. 

■ „eWpRV“ bezeichnet die Verordnung über Anforderungen an elektronische Wertpapierregister in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 

■ „Gläubiger“ bezeichnet in Bezug auf eine digitale Namensschuldverschreibung (dNSV) den im Register eingetragenen 
Gläubiger einer digitalen Namensschuldverschreibung. 

■ „Inhaber“ hat in Bezug auf Kryptowertpapiere und Kryptofondsanteile die diesem Begriff in § 3 Abs. 1 eWpG zugewie-
sene Bedeutung. 

■ „KYC” steht für Know Your Customer. 

■ „Nutzer“ bezeichnet jeden von der Registerführenden Stelle für das jeweilige Register zugelassenen Nutzer des Regis-
ters (einschließlich des Nutzers in seiner Funktion als Emittent), der einen Nutzungsvertrag bzw. einen Rahmen-Service-
Vertrag mit der Registerführenden Stelle geschlossen hat. 

■ „Nutzungsbedingungen“ bezeichnet die Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil sowie die Nutzungsbedingungen 
Besonderer Teil. 

■ „Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil“ bezeichnet die in diesem Allgemeinen Teil niedergelegten Bedingungen. 

■ „Nutzungsbedingungen Besonderer Teil“ bezeichnet die in Annex 1 enthaltenen produktspezifischen besonderen 
Teile der Nutzungsbedingungen für Kryptowertpapiere (Annex 1A „Nutzungsbedingungen Besonderer Teil – Kryptowert-
papiere“), für Kryptofondsanteile (Annex 1B „Nutzungsbedingungen Besonderer Teil – Kryptofondsanteile“) und für Digi-
tale Namensschuldverschreibungen und Digitale Sparkassenbriefe (Annex 1C „Nutzungsbedingungen Besonderer Teil – 
Digitale Namensschuldverschreibungen und Digitale Sparkassenbriefe“).  

■ „Nutzungsvertrag“ bezeichnet einen zwischen dem Nutzer und der Registerführenden Stelle auf der Grundlage der 
Nutzungsbedingungen geschlossenen Vertrag über die Nutzung von dezentralen Registern.  

■ „Preisverzeichnis“ bezeichnet das den Nutzern seitens der Registerführenden Stelle zur Verfügung gestellte Verzeich-
nis, welches die mit der Registerführung im Zusammenhang stehenden Gebühren beinhaltet.  

■ „Rahmen-Service-Vertrag“ bezeichnet den zwischen dem Emittenten und der Registerführenden Stelle geschlossenen 
Vertrag über die Bestellung der Registerführenden Stelle.  
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■ „Register“ bezeichnet jedes nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen von der Registerführenden Stelle geführte 
Register einschließlich der in den Nutzungsbedingungen Besonderer Teil genannten KWP-Register, KFA-Register und 
dNSV-Register (wie jeweils in den Besonderen Bedingungen definiert).  

■ „Registerdaten“ bezeichnet die im jeweiligen Register eingetragenen Daten. 

■ „Registerführende Stelle“ ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. 

■ „Register-dApp“ bezeichnet die von der Registerführenden Stelle zur Verfügung gestellte Software, die die Funktionen 
des Kryptowertpapierregisters und des Kryptofondsanteilsregisters für das Aufzeichnungssystem sowie die Funktionen des 
Abtretungsregisters für Digitale Namensschuldverschreibungen über die Benutzeroberfläche (GUI) bereitstellt. 

■ „Störungsereignis“ liegt vor, wenn die Registerführende Stelle nach ihrem Ermessen feststellt, dass eines oder mehrere 
der folgenden Ereignisse eingetreten ist: 

(i) Änderungen von Registerdaten insbesondere Umtragungen sind aus technischen Gründen in dem Aufzeich-
nungssystem der Registerführenden Stelle nicht nur vorübergehend unmöglich; 

(ii) die Technologie, auf der das Aufzeichnungssystem der Registerführenden Stelle basiert, existiert nicht mehr oder 
wurde aufgelöst; 

(iii) Umtragungen dürfen aus rechtlichen Gründen nicht mehr über das Aufzeichnungssystem der Registerführenden 
Stelle vorgenommen werden; und 

(iv) das betreffende Register darf aus rechtlichen Gründen nicht mehr auf dem Aufzeichnungssystem der Register-
führenden Stelle geführt werden. 

■ „Technische Anbindung“ bedeutet das Zur-Verfügung-Stellen einer softwarebasierten Benutzeroberfläche (GUI) sei-
tens der Registerführenden Stelle, die es dem Nutzer nach Maßgabe dieser Bedingungen ermöglicht, das Register zu nut-
zen. Für Inhaber bzw. Gläubiger bedeutet dies die Möglichkeit, Einsicht in das Register zu nehmen und der Registerfüh-
renden Stelle Weisungen zu erteilen. 

■ „Umtragung“ bedeutet die Änderungen von Registerdaten in Bezug auf ein in dem jeweiligen Register geführtes Recht 
(einschließlich der in den Nutzungsbedingungen Besonderer Teil vorgesehenen KWP-Umtragung, KFA-Umtragung und 
dNSV-Umtragung). 

2. Geltungsbereich 

2.1. Allgemeiner Geltungsbereich 

Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen jedem Nutzer und der Registerführenden 
Stelle im Zusammenhang mit der Registerführung von einem oder mehreren Registern, solange und soweit die Register-
führende Stelle dazu jeweils berechtigt ist. Die Berechtigung ergibt sich jeweils aus den Nutzungsbedingungen Besonderer 
Teil. 

2.2. Kryptowertpapierregister 

Sofern das Kryptowertpapierregister ausgewählt ist, gelten die Nutzungsbedingungen Besonderer Teil – Kryptowertpa-
piere. 

2.3. Kryptofondsanteilsregister 

Sofern das Kryptofondsanteilsregister ausgewählt ist, gelten die Nutzungsbedingungen Besonderer Teil – Kryptofondsan-
teile. 

2.4. dNSV-Register 

Sofern das dNSV-Register ausgewählt ist, gelten die Nutzungsbedingungen Besonderer Teil – Digitale Namensschuldver-
schreibungen und Digitale Sparkassenbriefe. 
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2.5. Mehrere Register 

Sofern mehrere Register ausgewählt sind, gelten je nach Auswahl die Nutzungsbedingungen Besonderer Teil – Krypto-
wertpapiere, die Nutzungsbedingungen Besonderer Teil – Kryptofondsanteile und die Nutzungsbedingungen Besonderer 
Teil – Digitale Namensschuldverschreibungen und Digitale Sparkassenbriefe gegenüber dem Nutzer für die Führung des 
jeweiligen Registers. 

2.6. Verhältnis der Bedingungen untereinander 

Im Fall von Widersprüchen oder Abweichungen zwischen den Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil und den jeweiligen 
Nutzungsbedingungen Besonderer Teil gehen die Bestimmungen der jeweiligen Nutzungsbedingungen Besonderer Teil 
den Bestimmungen der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil vor. 
 
Im Falle von Widersprüchen oder Abweichungen zwischen den Nutzungsbedingungen und den DLT-Netzwerkbedingun-
gen gehen die Bestimmungen der Nutzungsbedingungen den Bestimmungen der DLT-Netzwerkbedingungen vor.  

3. Bedingungen für die Antragstellung zur Nutzung (Onboarding) 

Ein Antragsteller, der die Aufnahme als Nutzer eines Registers beantragt, muss jede der folgenden Vorgaben erfüllen, um 
als Nutzer aufgenommen zu werden: 
(i) Der Antragsteller ist Kunde der Registerführenden Stelle. Insbesondere der KYC-Prozess der Registerführenden 

Stelle ist abgeschlossen und die im Rahmen des KYC-Prozesses erhobenen Daten sind aktuell. 
(ii) Der Antragsteller reicht den Antrag per E-Mail bei der Registerführenden Stelle ein. 
(iii) Der Antragsteller hat den Nutzungsvertrag abgeschlossen. 
(iv) Der Antragsteller muss in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung entweder 

der deutschen Gesetzgebung oder einer äquivalenten ausländischen Gesetzgebung unterliegen, die von der Regis-
terführenden Stelle als akzeptabel erachtet wird. 

(v) Der Antragsteller legt zur Zufriedenheit der Registerführenden Stelle dar, dass er fähig ist, die technischen und 
operativen Anforderungen zu erfüllen und dass er über Fazilitäten, Ausrüstung, betriebliche Fähigkeiten, Personal, 
Hardware und Software-Systeme verfügt, die ihn in die Lage versetzen, seine Geschäftstätigkeiten als Nutzer aus-
zuüben, einschließlich eines Zugangs zum DLT-Netzwerk sowie derjenigen IT-Verbindungen zur Registerführenden 
Stelle und derjenigen Software, die die Registerführende Stelle für ein Nutzer zur Teilnahme am jeweiligen Register 
als notwendig erachtet. 

(vi) Der Antragsteller befindet sich nicht in einem staatlichen Insolvenzverfahren, einem diesem vorgelagerten auf-
sichtsrechtlichen Moratorium, Sanierungs- oder Abwicklungsverfahren. 

 
Die Registerführende Stelle kann aufgrund nachvollziehbarer Anhaltspunkte weitere Vorgaben zur Antragstellung ma-
chen. Dabei gewährt die Registerführende Stelle einen objektiven und nicht-diskriminierenden Zugang zur Nutzung des 
jeweiligen Registers. Eine Beschreibung des technischen Onboardings von Nutzern findet sich im "Onboarding-Leitfaden" 
der Registerführenden Stelle, der dem Antragsteller auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 

4. Wesentliche Vertragspflichten der Registerführenden Stelle  

4.1. Registerführung 

(i) Die Registerführende Stelle führt während der Vertragsdauer vorbehaltlich Ziffer 4.2., Ziffer 4.3. und Ziffer 4.4. 
dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil das jeweilige Register unter Berücksichtigung des Stands der Tech-
nik so, dass Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Registerdaten gewährleistet sind und Datenverlust ver-
hindert wird. Dies schließt insbesondere den Schutz vor unberechtigten Zugriffen Dritter ein, zum Beispiel in Form 
von unbefugten Datenveränderungen. Die Registerführende Stelle hat die hierzu erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen getroffen. 

(ii) Die Pflicht gemäß dieser Ziffer 4.1. dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil zur Führung des jeweiligen Re-
gisters kann (temporär) ausgesetzt werden, wenn dies aus rechtlichen Gründen erforderlich ist. 

(iii) Die Registerführende Stelle führt das jeweilige Register ferner so, dass Eintragungen und Umtragungen jeweils voll-
ständig und ordnungsgemäß erfolgen. 
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(iv) Zur Erfüllung der Pflichten der Registerführenden Stelle führt die Registerführende Stelle das jeweilige Register auf 
einem fälschungssicheren Aufzeichnungssystem, in dem die Daten in der Zeitfolge protokolliert und gegen unbe-
fugte Löschung sowie nachträgliche Veränderung geschützt gespeichert werden. 

4.2. Verfügbarkeit des Registers 

4.2.1. Verfügbarkeit 

Die Registerführende Stelle stellt sicher, dass das Register regelmäßig im Verfügbarkeitszeitraum von Montag bis Freitag  
9-16 Uhr MEZ/MESZ an Bankarbeitstagen für auf Änderung des Registerinhalts gerichtete Weisungen zur Verfügung 
steht. 

4.2.2. Vorübergehende Unverfügbarkeit 

Bei vorübergehender Unverfügbarkeit des Registers, ohne dass ein Störungsereignis eingetreten ist, gilt Folgendes: 
(i) Der Nutzer kann sich unter der folgenden E-Mailadresse an den Support Service der Registerführenden Stelle wen-

den: digitalassets-support@deka.de 
(ii) Die Registerführende Stelle wird das Register sichern und das gesicherte Register während der vorübergehenden 

Unverfügbarkeit aktuell halten. Auf schriftliches Verlangen des Nutzers, wird die Registerführende Stelle dem Nut-
zer eine Kopie der Registerdaten zur Verfügung stellen, aus der sich die Berechtigung des Nutzers in Bezug auf die 
im Register geführten Positionen sowie Änderungen in Bezug auf diese Positionen (einschließlich Eintragung, Um-
tragung und Löschung) ergeben. 

4.2.3. Störungsereignisse 

Bei Eintritt eines Störungsereignisses besteht ein außerordentliches Kündigungsrecht zugunsten der Registerführenden 
Stelle nach Ziffer 10.2(iii) dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil. Die Registerführende Stelle ist nicht verpflichtet 
zu überwachen, ob ein Störungsereignis eingetreten ist oder eintreten kann. Sofern die Registerführende Stelle von dem 
Eintritt eines Störungsereignisses oder einer Einschränkung der Verfügbarkeit Kenntnis erlangt, informiert sie den Nutzer 
über den Eintritt eines Störungsereignisses und über Einschränkungen der Verfügbarkeit. 

4.3. Wahl des Aufzeichnungssystems 

Die Registerführende Stelle ist in der Wahl des Aufzeichnungssystems für die Registerführung frei und kann dieses jeder-
zeit ohne Zustimmung des Nutzers wechseln. Im Falle des Wechsels, wird der Nutzer kooperieren, um eine ordnungsge-
mäße und zeitnahe Überleitung seiner Positionen auf ein anderes Aufzeichnungssystem zu bewerkstelligen.  

4.4. Technische Anbindung an das Register 

Die Registerführende Stelle ermöglicht die Technische Anbindung des jeweiligen Nutzers an das Register während der Ver-
tragsdauer. 
 
Voraussetzung für die Technische Anbindung durch die Registerführende Stelle ist es, dass der Nutzer einen Zugang zum 
DLT-Netzwerk hat. Die Herstellung des Zugangs zum DLT-Netzwerk obliegt dem Nutzer. Der Nutzer sichert zu, einen ent-
sprechenden Vertrag über den Zugang zum DLT-Netzwerk mit einem entsprechenden Dienstleister abgeschlossen zu ha-
ben und während der Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten oder die technische Anbindung an das für die Nutzung des 
Registers relevante DLT-Netzwerk in eigener Verantwortung zu übernehmen. Sofern der Nutzer den Zugang zum DLT-
Netzwerk über DekaBank Deutsche Girozentrale in ihrer Funktion als Tenant Node-Hoster zur Verfügung gestellt be-
kommt, erfolgt dies auf der Grundlage der DLT-Netzwerkbedingungen (siehe Annex 2 (DLT-Netzwerkbedingungen)).  
 
DekaBank Deutsche Girozentrale stellt in ihrer Funktion als Registerführende Stelle keinen Zugang zum DLT-Netzwerk zur 
Verfügung. Dementsprechend haftet DekaBank Deutsche Girozentrale in ihrer Funktion als Registerführende Stelle aus 
diesen Nutzungsbedingungen auch nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit dem vom Emittenten gewählten Zu-
gang zum DLT-Netzwerk entstehen. Dazu gehört insbesondere auch das Nichtfunktionieren oder sonstige Fehlfunktionen 
eines Zugangsknotens oder der auf diesem verwendeten Software und Sicherheitseinrichtungen sowie der Verlust oder 
die nicht-autorisierte Nutzung von Authentifizierungselementen zu einem Zugangsknoten. Die Registerführende Stelle 
haftet insbesondere auch nicht für Fehlfunktionen durch Internetprovider. 
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4.5. Registertrennung nach Art der registrierten Rechte 

Die Registerführende Stelle führt nach Maßgabe der jeweils anwendbaren Nutzungsbedingungen Besonderer Teil separate 
Register für die jeweiligen im Register eingetragenen Rechte, d.h. für jedes Kryptowertpapier, jeden Kryptofondsanteil und 
jede Digitale Namensschuldverschreibungen und Digitale Sparkassenbriefe. 

4.6. Registerangaben 

Die jeweiligen Angaben, die in dem jeweiligen Register aufzunehmen sind, ergeben sich aus den jeweils anwendbaren 
Nutzungsbedingungen Besonderer Teil. 

4.7. Änderungen im Register 

4.7.1. Anwendbare Vorschriften 

Die Registerführende Stelle führt Änderungen an den Registerdaten sowie die Löschung eines im Register eingetragenen 
Rechts und, soweit anwendbar, der zugehörigen Bedingungen nach Maßgabe der für das jeweilige Register anwendbaren 
(i) Nutzungsbedingungen Besonderer Teil und (ii) gesetzlichen Bestimmungen aus. 

4.7.2. Umtragungen 

Eine Änderung des Registers in Form der Umtragung erfordert eine Weisung eines Weisungsberechtigten an die Register-
führende Stelle nach Maßgabe der jeweils anwendbaren Nutzungsbedingungen Besonderer Teil. 
 
Soweit eine Änderung des Registers aufgrund rechtlicher oder technischer Vorgaben der Zustimmung Dritter bedarf 
und/oder Gegenstand von Sanktions-/Embargoprüfung ist, erfolgt die Änderung erst nach Vorliegen der betreffenden Zu-
stimmung und/oder erfolgreicher Sanktions-/Embargoprüfung. Die Registerführende Stelle ist nicht verpflichtet, die Be-
rechtigung des Dritten zur Erteilung der Zustimmung zu prüfen. 
 
Bei Weisungen zur Umtragung, die an einem Bankarbeitstag bis 16 Uhr MEZ/MESZ bei der Registerführenden Stelle ge-
mäß dieser Ziffer 4.7.2. dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil in Auftrag gegeben werden und für die die ggf. 
erforderlichen Zustimmungen bis zu diesem Zeitpunkt bei der Registerführenden Stelle eingehen, erfolgt eine taggleiche 
Umtragung, sofern auch die Sanktions-/Embargoprüfung keine Auffälligkeiten aufweist. 
 
Erfolgt eine Umtragung nach Maßgabe dieser Ziffer 4.7.2. dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil, haftet die Re-
gisterführende Stelle nicht für Schäden, die einem Nutzer durch einen Mangel, einer sonstigen Leistungsstörung oder 
durch die Unwirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts entstehen. 

4.7.3. Weisungen 

Weisungen im Zusammenhang mit der Änderung der Registerdaten (einschließlich der Löschung von Registerdaten) erfol-
gen gemäß Ziffer 8. dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil. 
 
Die Registerführende Stelle darf von einer Weisung des Inhabers bzw. Gläubigers oder eines sonstigen Weisungsberechtig-
ten ausgehen und sich darauf verlassen, wenn die Weisung mittels eines geeigneten Authentifizierungsinstruments erteilt 
wurde, wie z.B. eine Authentifizierung durch die Nutzung von öffentlichen und privaten Schlüsseln, wobei die Authentifi-
zierung über die Signatur der jeweiligen Weisung mit dem privaten Schlüssel erfolgt, welcher der Blockchain-Adresse des 
Nutzers zugeordnet werden kann. 
 
Die Registerführende Stelle führt Weisungen in der Reihenfolge aus, in der die Weisungen bei der Registerführenden Stelle 
eingehen. 

4.8. Rückgabe und Löschung 

4.8.1. Rückgabe bei Fälligkeit 

Für den Fall der Leistung in Bezug auf eine im Register eingetragene Rechtsposition durch den Emittenten bei Fälligkeit 
(Rückzahlung) findet Ziffer 4.7.2 dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil mit der Maßgabe Anwendung, dass der 
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Inhaber bzw. Gläubiger die Fälligkeit gegenüber dem Emittenten anzeigt. Eine Umtragung ist danach nur noch auf den 
Emittenten möglich. Nach erfolgter Zahlung wird bei Vorliegen von auf Umtragung gerichteten übereinstimmenden Wei-
sungen des Emittenten und des Inhabers bzw. Gläubigers die Rechtsposition durch die Registerführende Stelle umgetra-
gen. Der Emittent ist verpflichtet, die zurückgezahlte Rechtsposition gemäß Ziffer 4.8.2. dieser Nutzungsbedingungen 
Allgemeiner Teil löschen zu lassen. 

4.8.2. Löschung 

Die Registerführende Stelle wird die (vollständige oder teilweise) Löschung einer im Register eingetragenen Rechtsposition 
und der zugehörigen Bedingungen durch jeweilige Kenntlichmachung als gegenstandslos, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist, nur mit Zustimmung des Emittenten und gleichzeitigem Vorliegen aller weiteren gesetzlichen Vorausset-
zungen vornehmen. 

4.9. Registereinsicht und Registerauskunft 

Die Registerführende Stelle gewährt den Inhabern bzw. Gläubigern der im Register eingetragenen Rechtsposition elektro-
nische Einsicht in das Register und erteilt den Inhabern bzw. Gläubigern Auszüge aus dem Register nach Maßgabe der 
jeweils anwendbaren Nutzungsbedingungen Besonderer Teil und der ggf. anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. 

4.10. Informationspflicht 

Die Registerführende Stelle unterrichtet den Nutzer über alle ihr bekannt gewordenen informationssicherheitsrelevanten 
Sachverhalte, die den Nutzer betreffen, unverzüglich. 

5. Gebühren und Auslagen 

5.1. Gebühren 

Der Nutzer verpflichtet sich zur Zahlung der Gebühren der Registerführenden Stelle, die zwischen der Registerführenden 
Stelle und dem Nutzer separat vereinbart werden.  

5.2. Auslagen 

Im Übrigen kann die Registerführende Stelle nach vorheriger Mitteilung über die Höhe Ersatz der für die Gewährung der 
Einsicht oder Auskunft erforderlichen Aufwendungen verlangen. 

6. Pflichten des Nutzers 

6.1. Positive Pflichten 

Der Nutzer erfüllt während der Vertragsdauer die folgenden Verpflichtungen: 
(i) Er hält das anwendbare Recht ein.  
(ii) Er hält den Vertrag über den Zugang zum DLT-Netzwerk sowie die Nutzungsbedingungen und jede andere mit der 

Registerführenden Stelle abgeschlossene Vereinbarung ein. 
(iii) Er beantwortet unverzüglich alle Informationsanfragen der Registerführenden Stelle, wenn und soweit die Register-

führende Stelle die angefragten Informationen zur Erfüllung ihrer Pflichten als registerführende Stelle benötigt. 
(iv) Der Nutzer trifft alle geeigneten organisatorischen und technischen Maßnahmen, um die IT-Verbindungen zur Re-

gisterführenden Stelle und derjenigen Software, die die Registerführende Stelle für einen Nutzer zur Teilnahme an 
dem jeweiligen Register als notwendig erachtet sicherzustellen. 

(v) Der Nutzer trifft alle geeigneten organisatorischen und technischen Maßnahmen, um die Nutzung und Zugriff auf 
das Register durch Unbefugte zu verhindern. Der Nutzer trägt dafür Sorge, dass die jeweiligen Zugriffsberechtigun-
gen ausschließlich für die nach gesetzlichen und regulatorischen sowie internen Anweisungen berechtigten Perso-
nen erteilt und eingehalten werden. 

(vi) Vor jeder Nutzung des Registers hat der Nutzer sicherzustellen, dass auf dem verwendeten System handelsübliche 
Sicherheitsvorkehrungen (wie Anti-Viren-Programm und Firewall) installiert sind und regelmäßig aktualisiert wer-
den. 
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(vii) Der Nutzer informiert die Registerführende Stelle unverzüglich, wenn ihm bekannt wird, dass ein nicht autorisierter 
oder fehlerhafter Auftrag ausgeführt wurde. 

6.2. Negative Pflichten 

Der Nutzer wird nicht: 
(i) Der Registerführenden Stelle (gemäß Ermessen der Registerführenden Stelle) falsche, irreführende oder ungenaue 

Informationen zur Verfügung, namentlich Informationen zur Erlangung oder Beibehaltung seiner Nutzereigen-
schaft zur Verfügung stellen. 

(ii) Eine Weisung oder sonstige kostenpflichtige Maßnahme vornehmen, wenn er nicht in der Lage ist, seinen damit 
verbundenen Verpflichtungen gegenüber der Registerführenden Stelle nachzukommen. 

(iii) Die Nutzung seiner Dienstleistungen oder seiner Privilegien als Nutzer durch eine Drittpartei zulassen, die in vorher-
sehbarer Weise (i) tatsächliche oder mögliche Verstöße, Beeinträchtigungen oder Zuwiderhandlungen gegen die 
Nutzungsbedingungen beziehungsweise Beeinträchtigungen der Nutzungsbedingungen (oder der diesbezüglich 
getroffenen Vereinbarungen, Bestimmungen oder Anweisungen) bewirken, aufrechterhalten oder verschlimmern 
oder (ii) den Interessen oder Zielen der Registerführenden Stelle in ihrer Funktion als selbige in anderer Weise ein-
deutig abträglich sind. 

(iv) Sich in einer Weise verhalten, die dazu führen würde, dass der Nutzer die Vorgaben für die Antragstellung gemäß 
Ziffer 3. dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil nicht erfüllen kann. 

(v) Einer Person, die im Namen beziehungsweise für Rechnung des Nutzers handelt, erlauben, sich in einer Weise zu 
verhalten, die gegen den Nutzungsvertrag verstößt oder dazu führt, dass der Nutzer die Vorgaben für die Antrag-
stellung gemäß Ziffer 3. dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil nicht erfüllen kann. 

7. Sorgfaltsmaßstab; Haftung; Ermessensausübung 

7.1. Sorgfaltsmaßstab 

Die Registerführende Stelle hat ihre Pflichten nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmannes zu erfüllen. 

7.2. Haftung 

(i) Die Registerführende Stelle haftet gegenüber dem Nutzer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei 
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit durch ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen. Sofern die Registerführende Stelle oder ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen, haftet die Registerführende Stelle dem Nutzer auch für einfache Fahrlässigkeit. Eine we-
sentliche Vertragspflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieser Nutzungsbedin-
gungen überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung eine Partei regelmäßig vertrauen darf. Bei einfach 
fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung der Registerführenden Stelle auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.  

(ii) Die Registerführende Stelle haftet nicht für Verzögerungen bei der Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer Verpflichtun-
gen nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen, wenn und soweit diese Verzögerungen oder Nichterfüllung auf 
Ereignisse, Umstände oder Ursachen zurückzuführen sind, die außerhalb der Kontrolle der Registerführenden Stelle 
liegen. 

(iii) Die Registerführende Stelle haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereig-
nisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrs-
störung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten. 

(iv) Die Haftung der Registerführenden Stelle nach zwingenden Vorschriften des eWpG bleibt unberührt. 

7.3. Ermessensausübung 

Jedes Recht, das die Registerführende Stelle nach diesen Bedingungen in ihrem Ermessen ausübt, wird nach billigem Er-
messen im Sinne des § 315 Abs. 1 und 3 BGB unter Berücksichtigung des Vertragszwecks und aller wesentlicher Um-
stände des Einzelfalls unter Abwägung der Interessen beider Parteien ausgeübt, wobei die Stellung der Registerführenden 
Stelle als registerführenden Stelle im Sinne des § 16 Abs. 2 eWpG zu berücksichtigen ist. 



 

 8 

Nutzungsbedingungen der DekaBank Deutsche Giro-
zentrale für die Nutzung von dezentralen Registern 
Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil 

 

Stand: 16.07.2024 

8. Mitteilungen 

8.1. Form der Mitteilung 

(i) Alle Mitteilungen im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen (einschließlich Weisungen) haben über die Register-
dApp zu erfolgen, sofern nicht ausdrücklich ein anderer Mitteilungsweg abgestimmt wurde. 

(ii) Sofern eine Mitteilung über die Register-dApp nicht möglich sein sollte, können 
(a) Weisungen per PDF Scan (angehängt an eine E-Mail) und 
(b) sonstige Mitteilungen per Brief, PDF Scan (angehängt an eine E-Mail) oder E-Mail erfolgen. In Bezug auf E-Mail-

Kommunikation sind die Parteien damit einverstanden, entsprechende Mitteilungen unverschlüsselt per E-Mail 
zu erhalten. Mitteilungen an die Registerführende Stelle sind an folgende Adresse zu richten: Kryptowertpa-
pierregisterfuehrung@deka.de. 

(iii) Die Form der Kündigung dieses Vertrags richtet sich nach Ziffer 10.4. dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner 
Teil. 

8.2. Sprache der Mitteilung 

Alle Mitteilungen haben in deutscher Sprache zu erfolgen. 

8.3. Anschriften 

Sofern Mitteilungen nicht über die Register-dApp oder per E-Mail erfolgen, sind alle Mitteilungen im Rahmen dieses Nut-
zungsvertrags an die auf dem Deckblatt des Nutzungsvertrags bzw. des Rahmen-Service-Vertrags angegebenen Adressen 
und Kontaktdaten oder an eine Ersatzadresse zu richten, wenn die betreffende Partei der anderen Partei eine solche Er-
satzadresse mit einer Frist von mindestens 14 Tagen im Voraus mitgeteilt hat.  

8.4. Wirksamkeit der Mitteilung 

Jede Mitteilung im Rahmen dieses Vertrags wird wirksam 
(i) wenn sie mittels der Register-dApp erfolgt, wenn die Mitteilung auf der Register-dApp eingestellt wird und von der 

anderen Partei abgerufen oder eingesehen werden kann; 
(ii) wenn sie schriftlich erfolgt, mit dem Eingang beim Empfänger; 
(iii) wenn sie per Fax erfolgt, wenn die entsprechende Empfangsbestätigung beim Absender eingeht; und 
(iv) bei Übermittlung per E-Mail, wenn der Absender eine Empfangsbestätigung verlangt und die entsprechende Emp-

fangsbestätigung innerhalb von 24 Stunden nach der Übermittlung versandt wird, wenn die entsprechende Emp-
fangsbestätigung über die Zustellung der Übermittlung erteilt wird oder andernfalls zum Zeitpunkt der Versen-
dung, sofern der Absender innerhalb von 24 Stunden nach der Versendung keine Benachrichtigung über eine fehl-
geschlagene Zustellung erhält, in jedem Fall in der in dieser Ziffer 8. dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil 
vorgesehenen Art und Weise,  

 
jeweils mit der Maßgabe, dass eine Mitteilung, die gemäß den vorstehenden Bestimmungen außerhalb der Geschäftszeit 
(Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr MEZ/MESZ an Bankarbeitstagen) oder an einem Feiertag zugeht, erst bei Geschäftsbe-
ginn des nächstfolgenden Bankarbeitstages wirksam wird. 

8.5. Autorisierung 

Alle Mitteilungen, die über die Register-dApp abgegeben werden, werden der jeweiligen Partei zugerechnet. Die jeweils 
empfangende Partei ist berechtigt, sich darauf zu verlassen, dass alle über die Register-dApp abgegebenen Mitteilungen 
von der jeweils anderen Partei abgegeben wurden und die jeweils handelnden (natürlichen) Person als von der jeweiligen 
Partei bevollmächtigt sind, im Namen und im Auftrag in Bezug auf jede Handlung (einschließlich der Abgabe und des 
Empfangs von Willenserklärungen) im Rahmen dieses Vertrags zu handeln.  
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9. Änderung der Nutzungsbedingungen 

9.1. Änderungsangebot 

Änderungen der Nutzungsbedingungen werden dem Nutzer spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Nutzer mit der Registerführenden Stelle im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angebo-
ten werden. 

9.2. Annahme durch den Nutzer 

Die von der Registerführenden Stelle angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Nutzer diese annimmt. 

9.3. Annahme durch den Nutzer im Wege der Zustimmungsfiktion 

Das Schweigen des Nutzers gilt nur dann als Annahme des Änderungsangebots (Zustimmungsfiktion), wenn: 
(i) das Änderungsangebot der Registerführenden Stelle erfolgt, um die Übereinstimmung der vertraglichen Bestim-

mungen mit einer veränderten Rechtslage wiederherzustellen, weil eine Bestimmung der Nutzungsbedingungen; 
(ii) aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender Rechtsvorschriften der Europäischen 

Union, nicht mehr der Rechtslage entspricht; 
(iii) durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder 

nicht mehr verwendet werden darf;  
(iv) aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Registerführenden Stelle zuständigen nationalen oder inter-

nationalen Behörde nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Registerführenden Stelle in Ein-
klang zu bringen ist oder 

(v) der Nutzer das Änderungsangebot der Registerführenden Stelle nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt hat.  

 
Die Registerführende Stelle wird dem Nutzer im Änderungsangebot auf die Folgen seines Schweigens hinweisen.  

9.4. Ausschluss der Zustimmungsfiktion 

Die Zustimmungsfiktion nach Maßgabe der Ziffer 9.3. dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil findet keine Anwen-
dung bei: 
(i) Änderungen dieser Ziffer 9. dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil; 
(ii) Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die Entgelte für Hauptleistungen betreffen; 
(iii) Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung 

des Nutzers gerichtet sind; 
(iv) Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen; oder 
(v) Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegenleistung erheblich zugunsten der Regis-

terführenden Stelle verschieben würden. 
 
In diesen Fällen wird die Registerführende Stelle die Zustimmung des Nutzers zu den Änderungen auf andere Weise einho-
len. 

9.5. Kündigungsrecht des Nutzers bei der Zustimmungsfiktion 

Macht die Registerführende Stelle von der Zustimmungsfiktion nach Maßgabe der Ziffer 9.3. dieser Nutzungsbedingun-
gen Allgemeiner Teil Gebrauch, kann der Nutzer den Nutzungsvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die Registerführende 
Stelle den Nutzer in ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen. 
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10. Beendigung 

10.1. Ordentliche Kündigung 

Jede Partei ist berechtigt, die Geschäftsbeziehungen, die sich aus diesen Nutzungsbedingungen ergeben, durch ordentli-
che Kündigung jederzeit zu beenden. Dies gilt jedoch nicht für den Nutzer, solange dieser eine Rechtspositionen in einem 
Register hält. Eine ordentliche Kündigung ist in diesem Falle nur vorbehaltlich der Umwandlung der Registerposition in 
eine papierhafte Position möglich. 
 
Zu diesem Zweck hat die die Beendigung erklärende Partei der jeweils anderen Partei in Textform die Kündigung zukom-
men zu lassen (das «Kündigungsschreiben») und dabei eine Kündigungsfrist von 30 Bankarbeitstagen (die «Kündi-
gungsfrist») einzuhalten, sofern keine abweichende Kündigungsfrist zwischen den Parteien vereinbart wurde. Die Kündi-
gungsfrist beginnt am letzten Tag des Kalendermonats, in dem das Kündigungsschreiben der anderen Partei zugeht. 
 
Soweit das BGB Sonderregelungen für die Kündigung gegenüber Verbrauchern vorsieht, kann die Registerführende Stelle 
nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen. 

10.2. Berechtigung zur außerordentlichen Beendigung durch die Registerführende Stelle 

Die Registerführende Stelle kann die Geschäftsbeziehungen, die sich aus diesen Nutzungsbedingungen ergeben, fristlos 
kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Registerführenden Stelle die Fortsetzung des Vertrages auch unter 
Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. 
 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn:  
(i) der Nutzer gegen eine wesentliche Pflicht nach diesem Vertrag verstößt; 
(ii) ein Vertrag über den Zugang zur DLT-Plattform des Nutzers nicht mehr besteht; 
(iii) ein Störungsereignis eintritt;  
(iv) der Emittent die Bestellung der Registerführenden Stelle beendet; und/oder 
(v) der Registerführenden Stelle nach dem KWG (oder sonstigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben) nicht länger erlaubt 

ist, das Register zu führen. 
 
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf 
einer zur Abhilfe bestimmten, angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen 
der Besonderheiten des Einzelfalles entbehrlich. 
 
Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung der Registerführenden Stelle nach Maßgabe der Nutzungsbedin-
gungen Besonderer Teil bleibt hiervon unberührt. 

10.3. Berechtigung zur außerordentlichen Beendigung durch den Nutzer 

Der Nutzer kann die Geschäftsbeziehungen, die sich aus diesen Nutzungsbedingungen ergeben, fristlos kündigen, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt, der dem Nutzer die Fortsetzung des Vertrages auch unter Berücksichtigung der berechtigten 
Belange der Registerführenden Stelle unzumutbar werden lässt. 
 
Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung gemäß Ziffer 9.5. dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil 
sowie eines Rechts des Nutzers zur fristlosen Kündigung nach Maßgabe der Nutzungsbedingungen Besonderer Teil bleibt 
hiervon unberührt. 

10.4. Form der Kündigung 

Die Kündigung bedarf der Schriftform. Die elektronische Form (E-Mail) genügt nicht zur Wahrung der Schriftform. Das 
Kündigungsschreiben kann als PDF angehängt an eine E-Mail an die Registerführenden Stelle geschickt werden. 
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10.5. Folgen einer Beendigung durch die Registerführende Stelle 

10.5.1.  Neue Registerführende Stelle; Umwandlung der Rechtsposition 

Soweit in den Nutzungsbedingungen Besonderer Teil nicht abweichend geregelt, gilt bei Beendigung durch die Register-
führende Stelle Folgendes: 
(i) Im Falle der Beendigung des Nutzungsvertrags durch die Registerführende Stelle gemäß Ziffer 10.1. und Ziffer 

10.2(iv) und 10.2(v) dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil, wird die Registerführende Stelle bzw. der 
Emittent (im Falle von Ziffer 10.2. (iv)) dafür Sorge tragen, ein anderes Unternehmen als registerführende Stelle zu 
benennen, die die Registerführung mit Ablauf der Kündigungsfrist (im Falle von Ziffer 10.1.) bzw. unverzüglich 
nach Beendigung (im Falle von Ziffer 10.2(iv) und 10.2(v)) dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil über-
nimmt. Bis zur Übernahme der Registerführung durch eine neue registerführende Stelle wird die Registerführende 
Stelle dem Nutzer als nachvertragliche Verpflichtung, die nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen, soweit 
gesetzlich zulässig weiter erbringen. 

(ii) Im Falle einer Vertragsbeendigung nach Ziffer 10.2(i) bis 10.2(iii) dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil 
werden die Parteien im Interesse des jeweiligen Nutzers im Rahmen des Zumutbaren zusammenarbeiten, um eine 
ordnungsgemäße und zeitnahe Umwandlung der Registerposition des Nutzers in eine papierhafte oder andere 
rechtlich zulässige Position zu bewerkstelligen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Registerführende Stelle als nach-
vertragliche Verpflichtung, die nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen, soweit gesetzlich zulässig, für 
einen Zeitraum von höchstens 6 Monaten weiter erbringen.  

10.5.2.  Nachvertragliche Leistungserbringung 

Für die gesamte Dauer der nachvertraglichen Leistungserbringung durch die Registerführende Stelle sind die Regelungen 
dieser Nutzungsbedingungen, insbesondere die Vergütungsregelung der Ziffer 5. dieser Nutzungsbedingungen Allgemei-
ner Teil, weiter anzuwenden, jedoch mit folgenden Einschränkungen:  
(i) Die Positionen des Nutzers gelten als gesperrt, d.h. der Nutzer hat keine Befugnis zur Anschaffung weiterer Regis-

terpositionen, wohl aber Verfügungen zur Veräußerung der Positionen.  
(ii) Der Nutzer hat ein eingeschränktes Einsichtsrecht.  
(iii) Die Registerführende Stelle wird dem Nutzer auf Anfrage eine Kopie der den Nutzer betreffenden Registerdaten 

zur Verfügung stellen.  

10.5.3. Kooperation mit der neuen Registerführenden Stelle 

Die Registerführende Stelle hat der neuen registerführenden Stelle alle notwendigen Informationen und angemessene und 
zumutbare technische Unterstützung zu liefern, die die neue registerführende Stelle benötigt, um die Registerführung für 
alle im jeweiligen Register geführten Rechtspositionen ordnungsgemäß wahrzunehmen. Die Parteien werden im Interesse 
des jeweiligen Nutzers zusammenarbeiten, um eine ordnungsgemäße und zeitnahe Überleitung auf eine andere register-
führende Stelle zu bewerkstelligen.  

10.5.4.  Registerwechsel 

Geht mit dem Wechsel der Registerführenden Stelle auch ein Wechsel des Registers einher, sind zusätzlich die Vorausset-
zungen für Änderungen des Registers der jeweiligen Nutzungsbedingungen Besonderer Teil und die anwendbaren gesetz-
lichen Vorschriften zu beachten. 

10.6. Folgen einer Beendigung durch den Nutzer 

Im Falle einer Vertragsbeendigung nach Ziffer 10.3. dieser Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil werden die Parteien im 
Interesse des jeweiligen Nutzers im Rahmen des Zumutbaren zusammenarbeiten, um eine ordnungsgemäße und zeitnahe 
Umwandlung der Registerposition des Nutzers in eine papierhafte oder andere rechtlich zulässige Position zu bewerkstelli-
gen. 

11. Abtretung 

Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung der anderen Partei zulässig. Diese Zustimmung soll nicht unnötig verweigert oder verzögert werden. 
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12. Teilnichtigkeit 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam, rechtswidrig oder undurchführbar sein oder 
werden oder sollten die Nutzungsbedingungen unvollständig sein, wird die Wirksamkeit, Rechtmäßigkeit und Durchsetz-
barkeit dieser Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame, rechtswidrige oder undurchführbare Be-
stimmung wird von den Parteien durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, rechtswidrigen 
oder undurchführbaren Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommen. Das Gleiche gilt für 
Regelungslücken in diesen Nutzungsbedingungen.  

13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

13.1. Anwendbares Recht 

Diese Nutzungsbedingungen sowie alle Streitigkeiten und Verfahren aus oder im Zusammenhang mit den Rechtsbezie-
hungen zwischen der Registerführenden Stelle und den Nutzern unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

13.2. Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ist Frankfurt am Main. 
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1. Definitionen 

Für Zwecke der in diesem Annex 1A enthaltenen besonderen Nutzungsbedingungen gelten neben den im Text und in 
den Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil definierten Begriffen die folgenden Begriffsbestimmungen: 

■ „DepotG“ bezeichnet das Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren in seiner jeweils gültigen 
Fassung. 

■ „Emissionsbedingungen“ bezeichnet die Bedingungen eines Kryptowertpapiers im Sinne des § 4 Abs. 7 eWpG. 

■ „Kryptowertpapier (KWP)“ bezeichnet ein Kryptowertpapier im Sinne des § 4 Abs. 3 eWpG in Form einer Inhaber-
schuldverschreibung im Sinne von §1 Nr. 1 eWpG, das in im Wege der Sammeleintragung in das KWP-Register eingetra-
gen ist.  

■ „KWP-Register“ bezeichnet ein Kryptowertpapierregister im Sinne des § 16 eWpG, das von der Registerführenden 
Stelle für Kryptowertpapiere geführt wird. 

■ „KWP-Umtragung“ bezeichnet die Ersetzung des Inhabers eines im KWP-Register eingetragenen Kryptowertpapiers 
durch einen neuen Inhaber gemäß § 4 Abs. 8 eWpG. 

2. Geltungsbereich 

Die in diesem Annex 1A enthaltenen besonderen Nutzungsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen 
jedem Nutzer (einschließlich in seiner Funktion als Emittent eines Kryptowertpapiers) und der Registerführenden Stelle im 
Zusammenhang mit der Registerführung von Kryptowertpapieren, solange und soweit die Registerführende Stelle dazu 
berechtigt ist. Die Registerführende Stelle ist zur Registerführung von Kryptowertpapieren berechtigt, wenn (i) sie gemäß  
§ 16 Abs. 2 eWpG vom Emittenten als solche benannt und eine solche Benennung nicht vom Emittenten beendet wurde 
und (ii) die Registerführende Stelle zur Führung des KWP-Registers die notwendige Erlaubnis hat. 
 
Soweit in den in diesem Annex 1A enthaltenen besonderen Nutzungsbedingungen nichts anderes geregelt ist, gelten 
diese für Kryptowertpapiere in Sammeleintragung im Sinne von § 8 Abs.1 Nr. 1 eWpG sowie Mischbestände aus mittels 
Urkunden begebenen Wertpapieren und Kryptowertpapieren in Sammeleintragung. Wertpapiere in Einzeleintragung im 
Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 eWpG sind nicht Teil der Dienstleistung. 
 
Die Registerführung durch die Registerführende Stelle stellt keine Verwahrung der Kryptowertpapiere dar. 

3. Register und Registerangaben 

3.1. Register 

3.1.1. Separate Register 

Für Zwecke von Ziffer 4.7.1. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil führt die Registerführende Stelle für jedes Kryp-
towertpapier ein separates KWP-Register. 

3.1.2. Registerführung 

Die Registerführende Stelle führt das jeweilige Register ferner so, dass es jederzeit die bestehende Rechtslage zutreffend 
wiedergibt. 

3.1.3. Registerangaben 

Für Zwecke von Ziffer 4.6. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil ergeben sich die Angaben, die in einem KWP-Re-
gister enthalten sind,  
(i) für sammeleingetragene Kryptowertpapiere aus §17 Abs. 1 eWpG i.V.m. §§ 7, 8 eWpRV; und  
(ii) aus den weiteren von der Registerführenden Stelle geforderten Daten, die für die gesetzeskonforme Eintragung 

erforderlich und systemseitig für die Registerführung relevant sind.  
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Die Aufnahme des nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 eWpG ins KWP-Register aufzunehmenden wesentlichen Inhalts des Rechts kann 
durch Bezugnahme auf die niedergelegten Emissionsbedingungen erfolgen. 
 
Die Registerführende Stelle ist im Fall einer relativen Verfügungsbeschränkung nicht verpflichtet, die Berechtigung einer 
dritten Person zur Erteilung einer Zustimmung zur Verfügung zu prüfen. 

3.1.4. Emissionsbedingungen 

Die im Rahmen der Eintragung der Kryptowertpapiere der Registerführenden Stelle von dem Emittenten durch Niederle-
gung gemäß § 5 Abs. 1 eWpG zur Verfügung gestellten jeweiligen Emissionsbedingungen, sind auf der Webseite der Re-
gisterführenden Stelle unter Folgendem Link frei abrufbar: https://www.deka-institutionell.de/l%C3%B6sungen/krypto-
wertpapierregister/. Änderungen des Zugangs zu den Emissionsbedingungen wird die Registerführende Stelle den Nutzern 
rechtzeitig bekannt geben.  
 
Der vorstehende Absatz gilt nicht, sofern die Kryptowertpapiere lediglich an einen eingeschränkten Personenkreis zum 
Erwerb angeboten werden. 
 
Die Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Integrität der Emissionsbedingungen obliegt allein 
dem jeweiligen Emittenten. Im Fall von Pfandbriefen ist für Richtigkeit der Treuhänderbestätigung der Treuhänder verant-
wortlich. 

3.1.5. Sammeleintragung und Ausschluss der Einzeleintragung 

Der Emittent ist verpflichtet in den Emissionsbedingungen als einzige Form der Eintragung Sammeleintragung vorzusehen 
und die Einzeleintragung auszuschließen. 

3.2. Änderungen 

3.2.1. Änderungen des Registers 

Für Zwecke von Ziffer 4.7.1. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil führt die Registerführende Stelle Änderungen an 
den Registerdaten sowie die Löschung eines Kryptowertpapiers und seiner Emissionsbedingungen nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 18 Abs. 1 bis 4 und des § 25 Abs. 1 eWpG unter Beachtung der Vorgaben der eWpRV aus.  

3.2.2. KWP-Umtragungen 

Für Zwecke von Ziffer 4.7.2. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil erfordert eine Änderung des Registers in Form 
der KWP-Umtragung gemäß § 4 Abs. 8 eWpG die Weisung eines Weisungsberechtigten gemäß § 18 Abs. 1 S. 1 eWpG 
an die Registerführende Stelle, d.h. im Fall eines sammeleingetragenen Kryptowertpapiers die Weisung des Inhabers. 
 
Der Inhaber muss im Rahmen der KWP-Umtragung, die von der Register-dApp vorgesehenen notwendigen Daten ange-
ben u.a. den Empfänger, die eindeutige Kennnummer des Kryptowertpapiers und die Stückzahl. 

3.2.3. Änderungen der Emissionsbedingungen 

Für Zwecke von Ziffer 4.7.2. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil, erfolgen Änderungen an den Emissionsbedin-
gungen nur zur Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten, sofern eine solche Berichtigung durch den Emittenten veranlasst 
wurde, oder durch Gesetz, auf Grund eines Gesetzes, auf Grund eines Rechtsgeschäfts, auf Grund einer gerichtlichen Ent-
scheidung oder auf Grund eines vollstreckbaren Verwaltungsakts. Auf Änderungen der Emissionsbedingungen findet Zif-
fer 3.1.4. dieses Annex 1A mit der Maßgabe Anwendung, dass die Änderungen erst mit der Niederlegung gemäß § 5 
Abs. 1 eWpG durch den Emittenten bei der Registerführenden Stelle wirksam werden. Die Registerführende Stelle wird 
die verschiedenen Versionen der Emissionsbedingungen fortlaufend nummeriert und zeitlich protokolliert zugänglich ma-
chen. Die zuvor niedergelegten Emissionsbedingungen werden entsprechend als gegenstandslos gekennzeichnet. 

3.3. Ersetzung des Kryptowertpapiers mittels durch Urkunde begebene Wertpapiere 

(i) Die Ersetzung von Kryptowertpapieren durch mittels Urkunde begebene Inhaberschuldverschreibungen ist nach 
§ 6 Abs. 2 eWpG nur zulässig, wenn (a) der Berechtigte zustimmt oder (b) die Emissionsbedingungen eine solche 
Ersetzung ohne Zustimmung des Berechtigten ausdrücklich vorsehen. 
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(ii) Sofern die Zustimmung der Berechtigten erforderlich ist, wird die Registerführende Stelle eine Überführung in eine 
papierhafte Urkunde nur vornehmen, wenn der Emittent der Registerführenden Stelle die dokumentierte Zustim-
mungserklärung und deren Zugang beim Emittenten vor Einlieferung der papierhaften Urkunde zur Verfügung 
gestellt hat. 

(iii) Die Erstellung und Einlieferung der papierhaften Urkunde obliegt dem Emittenten (ggf. unter Einbindung eines 
Emissions-Dienstleisters (Issuing Agent)) und bedarf keiner Beteiligung der Registerführende Stelle. 

3.4. Registerdokumentation 

Die Registerführende Stelle stellt dem Nutzer die nach §§ 3, 13 und 21 eWpRV vorzuhaltende Dokumentation für das Re-
gister auf Anfrage elektronisch zur Verfügung. 
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1. Definitionen 

Für Zwecke der in diesem Annex 1B enthaltenen besonderen Nutzungsbedingungen gelten neben den im Text und in 
den Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil definierten Begriffen die folgenden Begriffsbestimmungen: 

■ „Anlagebedingungen“ meint die Anlagebedingungen im Sinne des § 162 KAGB bzw. 273 KAGB. 

■ „Emittent“ bezeichnet die Kryptofondsanteile ausgebende Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).  

■ „Kryptofondsanteil“ oder „KFA“ bezeichnet einen elektronischen Fondsanteil im Sinne des § 1 KryptoFAV, der im 
Wege der Sammeleintragung in das von der Registerführenden Stelle geführte Kryptowertpapierregister für Krypto-
fondsanteile eingetragen ist. 

■ „KFA-Register“ bezeichnet ein Kryptowertpapierregister im Sinne des § 16 eWpG, das von der Registerführenden 
Stelle für Kryptofondsanteile geführt wird. 

■ „KFA-Umtragung“ bezeichnet die Ersetzung des Inhabers eines im KFA-Register eingetragenen Kryptofondsanteils 
durch einen neuen Inhaber gemäß § 3 S.1 1. Alt. KryptoFAV i.V.m. § 4 Abs. 8 eWpG. 

2. Geltungsbereich 

Die in diesem Annex 1B enthaltenen besonderen Nutzungsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen 
jedem Nutzer (einschließlich in seiner Funktion als Emittent eines Kryptofondsanteils) und der Registerführenden Stelle im 
Zusammenhang mit der Registerführung von Kryptofondsanteilen, solange und soweit die Registerführende Stelle dazu 
berechtigt ist. Die Registerführende Stelle ist zur Registerführung von Kryptofondsanteilen berechtigt, wenn (i) sie gemäß 
(a) § 3 S. 1 1. Alt. KryptoFAV i.V.m. § 16 Abs. 2 eWpG als Verwahrstelle der KVG, als Emittent, die Funktion als register-
führende Stelle ausübt oder (b) gemäß § 3 S. 1 2. Alt. KryptoFAV i.V.m. § 16 Abs. 2 eWpG von der Verwahrstelle der KVG 
als registerführende Stelle benannt und ihre Ausübung bzw. Benennung nicht beendet wurde und (ii) die Registerfüh-
rende Stelle zur Führung des KFA-Registers die notwendige Erlaubnis hat. 
 
Soweit in den in diesem Annex 1B enthaltenen besonderen Nutzungsbedingungen nichts anderes geregelt ist, gelten 
diese für Kryptofondsanteile in Sammeleintragung im Sinne von § 8 Abs.1 Nr. 1 eWpG sowie Mischbestände aus mittels 
Urkunden begebenen Fondsanteilen und Kryptofondsanteilen in Sammeleintragung. Kryptofondsanteile in Einzeleintra-
gung im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 eWpG sind nicht Teil der Dienstleistung. 
 
Die Registerführung durch die Registerführende Stelle stellt keine Verwahrung der Kryptofondsanteile dar. 

3. Register und Registerangaben 

3.1. Register 

3.1.1. Separate Register 

Für Zwecke von Ziffer 4.7.1. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil führt die Registerführende Stelle für die Anteile 
eines jeden Sondervermögens und innerhalb eines Sondervermögens für jede Anteilklasse von Fondsanteilen ein separates 
KFA-Register. 

3.1.2. Registerführung 

Die Registerführende Stelle führt das jeweilige Register ferner so, dass es jederzeit die bestehende Rechtslage zutreffend 
wiedergibt. 

3.1.3. Registerangaben 

Für Zwecke von Ziffer 4.6. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil ergeben sich die Angaben, die in einem KFA-Re-
gister enthalten sind, 
(i) für Kryptofondsanteile in Sammeleintragung im Sinne von § 8 Abs.1 Nr. 1 eWpG aus § 2 S. 1 KryptoFAV i.V.m.  

§ 17 Abs. 1 eWpG (einschließlich der Kennzeichnung als Sammeleintragung);  
(ii) aus den weiteren von der Registerführenden Stelle geforderten Daten, die für die gesetzeskonforme Eintragung 

erforderlich und systemseitig für die Registerführung relevant sind; sowie 
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(iii) aus dem Link, über den die Anlagebedingungen abrufbar sind, sofern nicht anderweitig auf die Anlagebedingun-
gen Bezug genommen wird. 

 
Die Aufnahme des nach § 2 S. 1 KryptoFAV i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 1 eWpG ins KFA-Register aufzunehmenden wesentli-
chen Inhalts des Rechts erfolgt durch Verweis auf die Anlagebedingungen. 

3.1.4. Anlagebedingungen 

Der Emittent verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass die im Rahmen der Eintragung von Kryptofondsanteilen der Register-
führenden Stelle von dem Emittenten zur Verfügung gestellten jeweiligen Anlagebedingungen, über den im Register ent-
haltenen Link frei abrufbar sind. 
 
Der vorstehende Absatz gilt nicht, sofern die Kryptofondsanteile lediglich an einen eingeschränkten Personenkreis zum 
Erwerb angeboten werden. 
 
Die Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Integrität sowie die Verlinkung der Anlagebedingun-
gen obliegt allein dem jeweiligen Emittenten. 

3.1.5. Sammeleintragung und Ausschluss der Einzeleintragung 

Der Emittent ist verpflichtet in den Anlagebedingungen als einzige Form der Eintragung Sammeleintragung vorzusehen 
und die Einzeleintragung auszuschließen. 

3.2. Änderungen 

3.2.1. Änderungen des Registers 

Für Zwecke von Ziffer 4.7.1. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil führt die Registerführende Stelle Änderungen an 
den Registerdaten sowie die Löschung von Kryptofondsanteilen nach Maßgabe der Bestimmungen des § 2 S. 1 KryptoFAV 
i.V.m. § 18 Abs. 1 bis 4 eWpG und unter Beachtung der Vorgaben der eWpRV aus. 

3.2.2. Umtragungen 

Für Zwecke von Ziffer 4.7.2. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil erfordert eine Änderung des Registers in Form 
der KFA-Umtragung gemäß § 2 S. 1 KryptoFAV i.V.m. § 4 Abs. 8 eWpG die Weisung eines Weisungsberechtigten gemäß 
§ 2 S. 1 KryptoFAV i.V.m. § 18 Abs. 1 S. 1 eWpG an die Registerführende Stelle, d.h. im Fall eines sammeleingetragenen 
Kryptofondsanteils die Weisung des Inhabers. 
 
Der Inhaber bzw. Anleger muss im Rahmen der Umtragung, die von der Register-dApp vorgesehenen notwendigen Daten 
angeben, u.a den Empfänger, die eindeutige Kennnummer des Kryptofondsanteils und die Stückzahl. 

3.2.3. Änderungen der Anlagebedingungen 

Für Zwecke von Ziffer 4.7.2. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil erfolgen Änderungen der Anlagebedingungen 
durch den Emittenten. Der Emittent wird den Link unter dem die Anlagebedingungen abrufbar sind, unverzüglich auf die 
geänderten Anlagebedingungen aktualisieren. In den geänderten Anlagebedingungen müssen die Änderungen nachvoll-
ziehbar sein. Der Emittent hat die Registerführende Stelle über die Änderung der Anlagebedingungen vor der Aktualisie-
rung des Links zu informieren. 

3.3. Ersetzung des Kryptofondsanteils mittels durch Urkunde begebene Fondsanteile 

(i) Die Ersetzung von Kryptofondsanteilen durch mittels Urkunde begebene Anteilscheine ist nach § 2 KryptoFAV, § 6 
Abs. 2 eWpG nur zulässig, wenn (a) der Anleger zustimmt oder (b) die Anlagebedingungen eine solche Ersetzung 
ohne Zustimmung des Anlegers ausdrücklich vorsehen.  

(ii) Sofern die Zustimmung der Anleger erforderlich ist, wird die Registerführende Stelle eine Überführung in eine pa-
pierhafte Urkunde nur vornehmen, wenn der Emittent der Registerführenden Stelle die dokumentierte Zustim-
mungserklärung und deren Zugang beim Emittenten vor Einlieferung der papierhaften Urkunde zur Verfügung 
gestellt hat. 
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(iii) Die Erstellung und Einlieferung der papierhaften Urkunde obliegt dem Emittenten und der Verwahrstelle und be-
darf keiner Beteiligung der Registerführende Stelle. 

3.4. Registerdokumentation 

Die Registerführende Stelle stellt dem Nutzer die nach §§ 3, 13 und 21 eWpRV vorzuhaltende Dokumentation für das Re-
gister auf Anfrage elektronisch zur Verfügung. 
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1. Definitionen 

Für Zwecke der in diesem Annex 1C enthaltenen besonderen Nutzungsbedingungen gelten neben den im Text und in 
den Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil definierten Begriffen die folgenden Begriffsbestimmungen: 

■ „dNSV-Bedingungen“ bezeichnet die einer dNSV zugrundeliegenden Bedingungen. 

■ „Digitale Namensschuldverschreibung“ oder „dNSV“ bezeichnet jede deutsch-rechtliche Namensschuldverschrei-
bung (einschließlich sog. Sparkassenbriefe), hinsichtlich derer der Nachweis der Abtretung der Rechte aus dieser Namens-
schuldverschreibung nach Maßgabe ihrer jeweiligen Bedingungen über das entsprechende dNSV Register erfolgen kann. 

■ „dNSV-Register“ bezeichnet ein Register in Form eines Abtretungsregisters, das von der Registerführenden Stelle auf 
einem fälschungssicheren Aufzeichnungssystem geführt wird, in dem die Gläubiger einer dNSV in der Zeitfolge protokol-
liert und gegen unbefugte Löschung sowie nachträgliche Veränderung geschützt gespeichert werden; dabei handelt es 
sich nicht um ein Register im Sinne des eWpGs. 

■ „dNSV-Umtragung“ bezeichnet die Ersetzung des Gläubigers einer im dNSV-Register eingetragenen dNSV durch einen 
neuen Gläubiger und damit verbunden den Nachweis der Übertragung einer Anzahl von abtretbaren Einheiten vom Ze-
denten (alter Gläubiger) auf den Zessionar (neuen Gläubiger) für die jeweilige dNSV, indem ein neuer Registereintrag für 
den Zessionar erzeugt wird, der diesen als Gläubiger der dNSV im dNSV-Register einschließlich der ihm zustehenden ab-
tretbaren Einheiten ausweist. 

2. Geltungsbereich 

Die in diesem Annex 1C enthaltenen besonderen Nutzungsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen 
jedem Nutzer und der Registerführenden Stelle im Zusammenhang mit der Registerführung von dNSV, solange und soweit 
die Registerführende Stelle dazu berechtigt ist. Die Registerführende Stelle ist zur Registerführung von dNSV berechtigt, 
wenn sie vom Emittenten als solche benannt und eine solche Benennung nicht widerrufen wurde. 

3. Register und Registerangaben 

3.1. Register 

3.1.1. Separate Register 

Für Zwecke von Ziffer 4.5. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil führt die Registerführende Stelle für jede dNSV ein 
separates dNSV-Register. 
 
Über das dNSV-Register wird der Nachweis der Abtretung von Rechten der jeweiligen Gläubiger, die sich aus der jeweili-
gen dNSV ergeben, erbracht. Die Abtretung der Rechte in Bezug auf die jeweilige dNSV erfolgt außerhalb des dNSV-Regis-
ters. 

3.1.2. Registerangaben 

Für Zwecke von Ziffer 4.6. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil enthält das dNSV-Register in Bezug auf eine dNSV 
folgende Angaben: 
(i) Name des Emittenten; 
(ii) Name des Gläubigers; soweit diese Informationen der Registerführenden Stelle bekannt sind, (a) den Sitz des Gläu-

bigers sowie (b) dessen gültige Kennung für Rechtsträger oder, sofern das dNSV Register diese Kennung nicht ent-
hält, das Registergericht und das Registerblatt der Eintragung; 

(iii) Identifikationsnummer der dNSV; 
(iv) Emissionsvolumen; 
(v) Fälligkeit und 
(vi) Nominalbetrag des dem jeweiligen Gläubiger zustehenden Anteils am Emissionsvolumen. 
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Die Registerführende Stelle generiert für jeden Gläubiger einer dNSV einen eigenen Eintrag im dNSV-Register, der den 
Gläubiger sowie die Summe der an ihn übertragenen abtretbaren Einheiten an der dNSV ausweist. 

3.1.3. dNSV – Bedingungen 

Der Emittent hat die von dem Emittenten und dem bzw. den Erstgläubigern rechtswirksam unterzeichneten dNSV-Bedin-
gungen bzw. Namensschuldverschreibungsurkunde mit dNSV-Bedingungen der jeweiligen dNSV in das jeweilige dNSV-
Register hochzuladen. 
Die Registerführende Stelle ist nicht für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der dNSV-Bedingungen verantwort-
lich. Die Verantwortung dafür liegt ausschließlich bei dem jeweiligen Emittenten der dNSV. 
 
Die Registerführende Stelle prüft nicht, ob die dNSV-Bedingungen der jeweiligen dNSV die Funktionsweise des dNSV-Re-
gisters korrekt abbilden. Die Registerführende Stelle behält sich bei abweichender Abbildung der Funktionsweise des 
dNSV-Registers vor, die betreffende dNSV nicht auf dem dNSV-Register zu führen. 

3.2. Änderungen 

Für Zwecke von Ziffer 4.7.2. der Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil erfordert eine Änderung des dNSV-Registers in 
Form der dNSV-Umtragung die Weisung des im dNSV-Register eingetragenen Gläubigers an die Registerführende Stelle. 
Der Gläubiger muss im Rahmen der dNSV-Umtragung die systemseitige für die dNSV-Umtragung notwendigen Daten an-
geben. 
 
Die Registerführende Stelle nimmt dNSV-Umtragungen in angemessener Zeit nach Eingang der entsprechenden Weisung 
bei der Registerführenden Stelle vor.  

4. Registereinsicht und Registerauskunft 

4.1. Registereinsicht 

4.1.1. Elektronische Einsicht 

(i) Ein Gläubiger kann die diesen Gläubiger betreffenden Registerangaben jederzeit durch elektronische Einsicht in das 
jeweilige dNSV Register abrufen. 

(ii) Im Übrigen wird die elektronische Einsicht in das dNSV-Register von der Registerführenden Stelle nur bei Darlegung 
eines berechtigten Interesses gewährt. 

4.1.2. Registerauszug in Textform 

Der Gläubiger kann einen Registerauszug in Textform verlangen, sofern dies zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich 
ist. 

4.2. Weitergehende Auskunft 

Die Registerführende Stelle erteilt Auskünfte zu Verhältnissen, die sich nicht bereits aus den im dNSV-Register enthaltenen 
Registerdaten ergeben, einschließlich der Auskunft über die Identität und die Adresse des im dNSV-Register eingetragenen 
Gläubigers nur, soweit: 
(i) derjenige, der Auskunft verlangt, ein besonderes berechtigtes Interesse darlegt,  
(ii) die Erteilung der Auskunft für die Erfüllung des Interesses erforderlich ist und 
(iii) die Interessen des Inhabers bzw. Gläubigers am Schutz seiner personenbezogenen Daten das Interesse desjenigen, 

der Auskunft verlangt, nicht überwiegen. 
 
Derjenige, der Auskunft nach dieser Ziffer 4.2. verlangt, hat seine Identität durch geeignete Nachweise gegenüber der 
Registerführenden Stelle zu belegen, die diese Angaben zusammen mit Einzelheiten der Einsicht, wie Datum, Rechts-
grundlage, Umfang und Beschreibung des zugrundeliegenden Interesses protokolliert. 
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5. Umgang mit Störungsereignissen 

 
Abweichend von Ziffer 10.2(iii) des Allgemeinen Teils der Nutzungsbedingungen ist die Registerführende Stelle bei Eintritt 
eines Störungsereignisses nicht zur außerordentlichen Kündigung berechtigt. Stattdessen erfolgt jede Abtretung ohne 
Nutzung der Register-dApp mithilfe eines Abtretungsvertrages zwischen dem jeweiligen Zedenten und Zessionar, der der 
Registerführende Stelle und der Zahlstelle übermittelt werden muss. Bei Vorliegen einer Abtretung registriert die Register-
führende Stelle den Zessionar in einem Off-Chain-Register als Inhaber der Schuldverschreibung. 

6. Wechsel auf Off-Chain-Register durch den Nutzer 

Jeder Nutzer kann mit Zustimmung der Emittentin1 für die auf ihn registrierten Digitalen Namenschuldverschreibungen 
bzw. für die auf ihn registrierten Teile einer Digitalen Namenschuldverschreibung die Führung des Registers außerhalb der 
Register-dApp als Off-Chain-Register beantragen. 
 
Die Registerführende Stelle wird in Absprache mit der Emittentin ein entsprechendes Off-Chain-Register in angemessener 
Zeit einrichten, sofern nicht wichtige Gründe dagegenstehen. Die Emittentin wird die notwendigen Dokumente zur Verfü-
gung stellen, so dass die Digitale Namenschuldverschreibung bzw. der entsprechende Teil der Digitalen Namenschuldver-
schreibung im Off-Chain-Register geführt werden kann. 
 
Jede Abtretung ohne Nutzung der Register-dApp muss mittels eines Abtretungsvertrages zwischen dem jeweiligen Zeden-
ten und Zessionar der Registerführende Stelle und der Zahlstelle nachgewiesen werden. Bei Vorliegen einer Abtretung, 
registriert die Registerführende Stelle den Zessionar im Off-Chain-Register als Gläubiger der Namenschuldverschreibung. 
 

                                                      
1 Emittentinnen, die die DekaBank mit nach dem 15.07.2024 geschlossenen Rahmenserviceverträgen zur Re-
gisterführenden Stelle für Digitale Namensschuldverschreibungen ernannt haben, sind vertraglich verpflichtet, 
ihre Zustimmung zu erteilen. 
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DLT-Netzwerkbedingungen 
 
Sofern der Nutzer nach Maßgabe des Deckblatts des Nutzungsvertrags bzw. des Rahmen-Service-Vertrags auch beabsich-
tigt, den Zugang zum DLT-Netzwerk über DekaBank Deutsche Girozentrale in ihrer Funktion als Tenant Node-Hoster zur 
Verfügung gestellt zu bekommen, erfolgt dies auf der Grundlage, Geltung und Einbeziehung der nachstehenden DLT-
Netzwerkbedingungen. 
 

1. Leistungsangebot 

1.1. Die DekaBank stellt dem Nutzer den technischen Zugang zum DLT-Netzwerk über einen von der DekaBank betrie-
benen Zugangsknoten im SWIAT-Netzwerk nach Maßgabe dieser DLT-Netzwerkbedingungen zur Verfügung. 

1.2. Der technische Zugang erfolgt über eine softwarebasierte Benutzeroberfläche (GUI), die die DekaBank dem Nutzer 
auf ihrem Zugangsknoten zur Verfügung stellt und die dem Nutzer ermöglicht, auf das DLT-Netzwerk zuzugreifen. 

1.3. Die DekaBank stellt sicher, dass der auf diese Weise ermöglichte Zugang zum SWIAT Netzwerk regelmäßig von 
Montag bis Freitag 9-16 Uhr MEZ/MESZ an Bankarbeitstagen in Frankfurt am Main verfügbar ist. 

1.4. Die vom Nutzer zu erfüllenden technischen Voraussetzungen für eine solche Nutzung ergeben sich aus dem An-
hang I „Technische Voraussetzungen“. Die DekaBank ist berechtigt, die vom Nutzer zu erfüllenden technischen 
Voraussetzungen zu ändern. Der Nutzer muss die geänderten technischen Voraussetzungen ebenfalls erfüllen, um 
den technischen Zugang zum DLT-Netzwerk weiterhin nutzen zu können. 

1.5. Die DekaBank wird die privaten Daten der für den Nutzer handelnden natürlichen Personen auf ihrem Zugangs-
knoten speichern. Der Nutzer erkennt an, dass diese Daten im Rahmen der Nutzung einer Applikation gemäß den 
Bestimmungen des Vertrags über die Nutzung der jeweiligen Applikation abgerufen und von der DekaBank zur 
Verfügung gestellt werden, ohne dass die DekaBank überprüfen kann, ob der Datenzugriff im Einklang mit den 
gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften erfolgt. 

2. Einrichtung einer digitalen Repräsentation des Nutzers  

2.1. Zur Bedienung der Benutzeroberfläche ist erforderlich, dass der Nutzer eine eigene digitale Repräsentation 
(„Tenant“) auf dem Zugangsknoten der DekaBank anlegt. Die DekaBank wird den Nutzer entsprechend unterstüt-
zen. 

2.2. Die digitale Repräsentation bezieht sich auf das Unternehmen des Nutzers. Über einen Administratorenzugang hat 
der Nutzer die Möglichkeit, innerhalb seiner Organisation die Rechte- und Privilegien in Bezug auf den Zugang zum 
DLT-Netzwerk für die für ihn handelnden Personen eigenverantwortlich zu verwalten. 

2.3. Der Nutzer kann die Benutzeroberfläche erst bedienen, nachdem die DekaBank diesen authentifiziert hat und die 
Anlage der digitalen Repräsentation erfolgreich vollzogen wurde. Die Authentifizierung ist das mit der DekaBank 
gesondert vereinbarte Verfahren, mit dessen Hilfe die DekaBank die Identität des Nutzers überprüfen kann. Mit 
den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen kann der Nutzer sich gegenüber der DekaBank als berechtig-
ter Nutzer ausweisen. 

2.4. Authentifizierungselemente sind: 

■ Wissenselemente, also etwas, das nur der Nutzer weiß, oder 

■ Besitzelemente, also etwas, das nur der Nutzer besitzt. 
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2.5. Die Authentifizierung des Nutzers erfolgt, indem der Nutzer gemäß der Anforderung der DekaBank das Wis-
senselement und den Nachweis des Besitzelements an die DekaBank übermittelt. 

2.6. Der Nutzer benennt den oder die für ihn handelnden Personen, die berechtigten Zugriff auf seinen Tenant auf dem 
Zugangsknoten nach Erhalt der Authentifizierungselemente erhalten sollen (die „Zugriffsberechtigten“). Der Nut-
zer trägt dafür Sorge, dass die jeweiligen Zugriffsberechtigungen ausschließlich für die nach gesetzlichen und regu-
latorischen sowie internen Anweisungen berechtigten Personen erteilt und eingehalten werden.  

2.7. Der Nutzer trifft alle geeigneten organisatorischen und technischen Maßnahmen, um die Nutzung von und techni-
schen Zugriff auf seinen Tenant auf dem Zugangsknoten durch Unbefugte zu verhindern.  

2.8. Vor jeder Nutzung seines Tenants auf dem Zugangsknoten hat der Nutzer sicherzustellen, dass auf dem verwende-
ten System handelsübliche Sicherheitsvorkehrungen (wie Anti-Viren-Programm und Firewall) installiert sind und 
regelmäßig aktualisiert werden. 

2.9. Weitere Nutzungsvoraussetzungen aus etwaigen weiteren Vereinbarungen des Nutzers mit der DekaBank bleiben 
unberührt. 

3. Sorgfaltspflichten des Nutzers 

3.1. Schutz der Authentifizierungselemente 

3.1.1. Der Nutzer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die (von den Zugriffsberechtigten verwendeten) Au-
thentifizierungselemente vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Zugang zum 
DLT-Netzwerk missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird. Die DekaBank 
überprüft nicht, und ist auch nicht verpflichtet zu überprüfen, ob ein Authentifizierungselement missbräuchlich 
verwendet wurde. Sie haftet nicht für die missbräuchliche Verwendung eines Authentifizierungselements, es sei 
denn, die DekaBank hat grob fahrlässig oder vorsätzlich nicht die missbräuchliche Verwendung der Authentifizie-
rungselemente erkannt. Der Nutzer ist für die Richtigkeit der angegebenen Informationen verantwortlich. 

3.1.2. Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Nutzer vor allem Folgendes zu beachten und sicher-
zustellen, dass dies von den Zugriffsberechtigten beachtet wird: 

(i) Wissenselemente sind geheim zu halten; sie dürfen insbesondere 

■ nicht mündlich mitgeteilt werden, 

■ nicht in Textform weitergegeben werden, 

■ nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden, und 

■ nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als 
Besitzelement dient. 

(ii) Besitzelemente sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere 

■ sind sie vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren, 

■ ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen den Tenant nicht nutzen können, 

■ dürfen die Nachweise des Besitzelements nicht mündlich oder in Textform weitergegeben werden und 

■ muss derjenige, der von der DekaBank einen Code oder eine sonstige geheim zuhaltende Information zur 
Aktivierung oder Reaktivierung des Besitzelements erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer 
Personen sicher verwahren. 

3.2. Sicherheitshinweise der DekaBank 

Der Nutzer muss die Sicherheitshinweise der DekaBank, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der von ihm eingesetz-
ten Hard- und Software, beachten und sicherstellen, dass die Zugriffsberechtigten diese beachten. 

3.3. Prüfung der Auftragsdaten mit von der DekaBank angezeigten Daten 

Der Nutzer ist verpflichtet, vor der Bestätigung einer Eingabe die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für den 
Auftrag vorgesehenen Daten zu prüfen. 
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3.4. Verhaltenspflichten im SWIAT Netzwerk 

Mit Zugang zum DLT-Netzwerk verpflichtet sich der Nutzer die im Anhang II aufgelisteten Verhaltenspflichten der SWIAT 
GmbH einzuhalten und dafür zu sorgen, dass diese von den Zugriffsberechtigten eingehalten werden.  

4. Anzeige- und Unterrichtungspflichten 

4.1. Verlust/Missbrauch von Authentifizierungselementen 

4.1.1. Stellt der Nutzer oder ein Zugriffsberechtigter: 

■ den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifizierung oder 

■ die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Authentifizierungsele-
ments 

fest, muss der Nutzer die DekaBank hierüber unverzüglich unterrichten („Sperranzeige“). 

4.1.2. Hat der Nutzer oder ein Zugriffsberechtigter den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwen-
dung eines seiner Authentifizierungselemente, muss er ebenfalls die DekaBank hierüber unverzüglich unterrichten 
(Sperranzeige). 

4.2. Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge 

Der Nutzer hat die DekaBank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auf-
trags hierüber zu unterrichten. 

5. Nutzungssperre 

5.1. Sperre durch den Nutzer 

Die DekaBank sperrt auf Veranlassung des Nutzers, insbesondere im Fall der Sperranzeige nach Ziffer 4.1.1. und 4.1.2., 

■ den Tenant des Nutzers oder 

■ seine Authentifizierungselemente (einschließlich derjenigen der Zugriffsberechtigten) zur Nutzung des Tenants. 

5.2. Sperre auf Veranlassung der DekaBank 

5.2.1. Die DekaBank darf den Zugang zum Tenant auf dem Zugangsknoten für einen Nutzer sperren,  

■ wenn sie diese Vereinbarung aus wichtigem Grund gekündigt hat, 

■ wenn sich im Rahmen der Geldwäscheprävention, der Sanktions- und Embargoüberwachung oder ähnlicher 
Überprüfungen ein Verdacht gegen den Nutzer ergibt,  

■ sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authentifizierungselemente des Nutzers (ein-
schließlich derjenigen seiner Zugriffsberechtigten) dies rechtfertigen oder 

■ der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung eines Authentifizierungsele-
ments besteht. 

5.2.2. Die DekaBank wird dem Nutzer unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch 
unverzüglich nach der Sperre auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, 
soweit die DekaBank bei Nennung der Gründe hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. 

5.3. Aufhebung der Sperre 

Die DekaBank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizierungselemente austauschen, wenn die Gründe 
für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Nutzer unverzüglich. 
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6. Haftung 

6.1. Haftung des Nutzers bei missbräuchlicher Nutzung der Authentifizierungselemente 

6.1.1. Haftung des Nutzers für nicht autorisierte Verfügungen vor der Sperranzeige 

(i) Beruhen nicht autorisierte Verfügungen vor erfolgter Nutzungssperre auf der Nutzung eines verlorengegange-
nen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen miss-
bräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungselements, haftet der Nutzer für den der DekaBank hierdurch 
entstehenden Schaden. 

(ii) Kommt es vor einer Nutzungssperre zu nicht autorisierten Aufträgen trägt der Nutzer den hierdurch entstande-
nen Schaden in vollem Umfang. 

(iii) Der Nutzer ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz (i) und (ii) verpflichtet, wenn die DekaBank nach ei-
nem vom Nutzer Abhandenkommen oder einer nach Ziffer 4.1. gemeldeten missbräuchlichen Verwendung 
eines Authentifizierungselements gemäß Ziffer 4.1. die Sperrung des Tenants innerhalb der Verfügbarkeitszei-
ten nach Ziffer 1.3. nicht unverzüglich vornimmt und bei unverzüglicher Sperrung der Schaden nicht entstan-
den wäre. 

6.1.2. Hat der Nutzer oder seine Erfüllungsgehilfen in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt er den hierdurch entstande-
nen Schaden im vollen Umfang und ist der DekaBank im vollen Umfang zum Ersatz des ihr entstandenen Schadens 
verpflichtet. 

6.1.3. Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände auf einem unge-
wöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, 
keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden 
werden können. 

6.2. Haftung im Übrigen 

Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche 
des Nutzers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung der DekaBank, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflich-
ten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Bei der Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten haftet die DekaBank nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig 
verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Nutzers aus einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. Die vorstehenden Einschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen der DekaBank, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 
 
Die DekaBank haftet nicht für Störungen, die außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs liegen, wie insbesondere bei 
Fehlfunktionen durch Internetprovider. 

7. Systemstörungen 

Bei Systemstörungen kann sich der Nutzer unter der folgenden E-Mailadresse an die DekaBank wenden: DigitalAssets-
Support@deka.de. 
 
Die DekaBank informiert den Nutzer über Einschränkungen der Nutzbarkeit des zur Verfügung gestellten Tenants auf dem 
Zugangsknoten unverzüglich. 

8. Vergütung 

Der Nutzer schuldet der DekaBank für die Nutzung des Zugangsknotens zunächst keine Vergütung. Die DekaBank behält 
sich vor, ab einem späteren Zeitpunkt eine Vergütung für die Nutzung des Zugangsknotens zu verlangen. Dies bedarf ei-
ner separaten Vereinbarung. 

mailto:DigitalAssets-Support@deka.de
mailto:DigitalAssets-Support@deka.de
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9. Laufzeit und Beendigung 

9.1. Kündigungsfristen 

Jede Partei kann diese DLT-Plattformbedingungen mit einer Frist von 30 Bankarbeitstagen jeweils zum Monatsende or-
dentlich kündigen.  

9.2. Automatische Beendigung 

Diese DLT-Netzwerkbedingungen enden automatisch, wenn die DekaBank ihre Nutzung des SWIAT Netzwerks beendet. In 
diesem Fall wird die DekaBank die Nutzer über den Beendigungszeitpunkt ihrer Beteiligung am SWIAT Netzwerk mit einer 
Vorlaufzeit von mindestens drei Monaten informieren. 

9.3. Recht zur außerordentlichen Kündigung 

Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

9.4. Rechtsfolgen der Kündigung 

Mit Wirksamwerden der Kündigung oder im Falle sonstiger Beendigung des Vertrages erlischt das Recht des Nutzers sei-
nen Tenant auf dem Zugangsknoten der Deka zu nutzen. Sofern kein anderweitiger technischer Zugang zum DLT-Netz-
werk besteht, kann dies die Beendigung der Inanspruchnahme der unter einem Nutzungsvertrag oder Rahmen-Service-
Vertrag von dem Nutzer in Anspruch genommenen Dienstleistung im Zusammenhang mit der Registerführung zur Folge 
haben. 

10. Elektronischer Kommunikationsweg und Änderungen 

10.1. Vereinbarung eines elektronischen Kommunikationswegs 

10.1.1. Die DekaBank kann mit dem Nutzer elektronisch kommunizieren, d. h. per E-Mail über die durch den Nutzer ange-
gebene E-Mail-Adresse. 

10.1.2. Der Nutzer ist damit einverstanden, entsprechende Mitteilungen unverschlüsselt per E-Mail zu erhalten. Insbeson-
dere ist die DekaBank berechtigt, dem Nutzer Änderungen dieser Vereinbarung auf diesem Weg zu übermitteln. 
Personenbezogene Daten werden auf diesem Weg nicht übertragen. 

10.2. Änderungen der DLT-Netzwerkbedingungen 

10.2.1. Änderungen dieser DLT-Netzwerkbedingungen werden dem Nutzer spätestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 

10.2.2. Die von der DekaBank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Nutzer diese annimmt, gegebe-
nenfalls im Wege der nachfolgend geregelten Zustimmungsfiktion. 

10.2.3. Das Schweigen des Nutzers gilt nur dann als Annahme des Änderungsangebots („Zustimmungsfiktion“), wenn 

(i) das Änderungsangebot der DekaBank erfolgt, um die Übereinstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit 
einer veränderten Rechtslage wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Vereinbarung 

■ aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union, nicht mehr der Rechtslage entspricht oder 

■ durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird 
oder nicht mehr verwendet werden darf oder 

■ aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die DekaBank zuständigen nationalen oder internationa-
len Behörde (z.B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank) 
nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der DekaBank in Einklang zu bringen ist und 

(ii) der Nutzer das Änderungsangebot der DekaBank nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen abgelehnt hat. Die DekaBank wird den Nutzer im Änderungsangebot auf die Folgen sei-
nes Schweigens hinweisen. 
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10.2.4. Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung 

(i) bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten dieser Vereinbarung und die Vergütung für Hauptleistungen 
betreffen, oder 

(ii) bei Änderungen, die dem Abschluss einer neuen Vereinbarung gleichkommen, oder 
(iii) bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegenleistung erheblich zugunsten der 

DekaBank verschieben würden. 
 

In diesen Fällen wird die DekaBank die Zustimmung des Nutzers zu den Änderungen auf andere Weise einholen. 

10.2.5. Macht die DekaBank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Nutzer die von der Änderung betroffenen 
DLT-Netzwerkbedingungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch frist-
los und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die DekaBank den Nutzer in ihrem Änderungsange-
bot besonders hinweisen. 

11. Schlussbestimmungen 

11.1. Anwendbares Recht 

Diese DLT-Netzwerkbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Alle außervertraglichen Rechte 
und Pflichten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen DLT-Netzwerkbedingungen ergeben, unterliegen ebenfalls 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

11.2. Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen DLT-Netzwerkbedingungen ist Frankfurt am 
Main. 

11.3. Schriftform 

Änderungen und Ergänzungen dieser DLT-Netzwerkbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, dies gilt 
auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 

11.4. Abtretungen 

Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesen DLT-Netzwerkbedingungen ist nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung der anderen Partei zulässig. 

11.5. Teilnichtigkeit 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser DLT-Netzwerkbedingungen unwirksam, rechtswidrig oder undurchführbar sein oder 
werden oder sollten die DLT-Netzwerkbedingungen unvollständig sein, wird die Wirksamkeit, Rechtmäßigkeit und Durch-
setzbarkeit dieser DLT-Netzwerkbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame, rechtswidrige oder undurchführ-
bare Bestimmung wird von den Parteien durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, rechtswidri-
gen oder undurchführbaren Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommen. Das Gleiche gilt 
für Vertragslücken.  
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Technische Voraussetzungen 
 
Die technischen Voraussetzungen für den Zugang zum SWIAT-Netzwerk sind wie folgt: 
 

 Zugang zum Internet 
 Aktuelles Betriebssystem 
 Aktueller Internetbrowser 

 
Es obliegt dem Nutzer die technischen Voraussetzungen für den Zugang zum SWIAT-Netzwerk zu erfüllen und sicherzu-
stellen. 
 
Die DekaBank behält sich vor Änderungen an den technischen Voraussetzungen vorzunehmen. Solche Änderungen der 
technischen Voraussetzungen werden dem Nutzer spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in 
Textform mitgeteilt. 
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Dem Nutzer ist es untersagt, die SWIAT-Plattform über die zweckgemäße Nutzung hinaus unangemessen oder unverhält-
nismäßig stark zu belasten, die Funktionsweise der Plattform zu stören, Schwachstellen böswillig zu untersuchen oder zu 
testen, Authentifizierungs- oder Sicherheitsmerkmale zu umgehen oder den Quellcode oder die zugrunde liegenden Ideen 
oder Algorithmen des SWIAT-Netzwerks zu kopieren, zu disassemblieren, zu dekompilieren, zurückzuentwickeln oder an-
derweitig zu verändern, es sei denn, dies ist nach zwingendem Recht zulässig. 
 
Es ist dem Nutzer untersagt, andere Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) zu verwenden als solche, die von der 
SWIAT GmbH vorgesehen sind, nicht zugelassene Software auf Blockchain-Knoten auszuführen, bei der Nutzung der 
Plattform Rechte Dritter zu verletzen (insbesondere Rechte aus geistigem Eigentum), unbefugte Datenerfassung oder -
überwachung vorzunehmen, die Netzwerksicherheit zu gefährden, proprietäre Komponenten oder Funktionen für andere 
Zwecke als die Teilnahme am SWIAT Netzwerk zu verwenden sowie personenbezogene Daten direkt auf der SWIAT Block-
chain zu speichern oder zu verarbeiten. 
 
Der Nutzer unterlässt Handlungen, die den Wettbewerb im SWIAT-Netzwerk einschränken oder ausschließen können, ein-
schließlich der Festsetzung von Preisen oder der Beeinflussung des Konsensalgorithmus, es sei denn, dies ist nach den gel-
tenden Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Sanktionen, Finanzkriminalität oder vergleichbaren gesetzli-
chen Regelungen erforderlich. 
 
Der Nutzer erkennt an, dass sich die Validierung auf der SWIAT-Blockchain auf die Überprüfung der technischen Korrekt-
heit von Blockchain-Funktionsaufrufen beschränkt, und die SWIAT GmbH nicht den Inhalt einzelner Transaktionen über-
prüft. 
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